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35. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin dafür
zu sorgen, dass im Rahmen des Systems der residierenden
Koordinatoren koordinierte Folgemaßnahmen zu dem Welt-
gipfel für Ernährungssicherheit auf Feldebene ergriffen und
dabei die koordinierten Folgemaßnahmen zu den großen in-
ternationalen Konferenzen der Vereinten Nationen berück-
sichtigt werden;

36. bittet den Vorsitzenden des Ausschusses für
Welternährungssicherheit, im Rahmen des Berichts des Aus-
schusses an die Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat über die
Durchführung der Reform des Ausschusses und die bei der
Verwirklichung seiner Vision erzielten Fortschritte Bericht
zu erstatten;

37. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Entwicklungen in Bezug auf die in dieser Resolution hervor-
gehobenen Fragen und die Fortschritte bei der Umsetzung des
Ergebnisses des Weltgipfels für Ernährungssicherheit Bericht
zu erstatten;

38. beschließt, den Punkt „Landwirtschaftliche Ent-
wicklung und Ernährungssicherheit“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen und
dem Zweiten Ausschuss zuzuweisen.

RESOLUTION 65/179

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/443, Ziff.13)439:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,

Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staa-
ten von Amerika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Gabun, Kamerun, Papua-Neu-
guinea, Tonga.

65/179. Ständige Souveränität des palästinensischen 
Volkes in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der 
arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen 
Golan über ihre natürlichen Ressourcen

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/185 vom 21. De-
zember 2009 und Kenntnis nehmend von der Resolution
2010/31 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 23. Juli 2010, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/292 vom
6. Mai 2004 und 59/251 vom 22. Dezember 2004, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der ständigen Souverä-
nität der unter fremder Besetzung stehenden Völker über ihre
natürlichen Ressourcen, 

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsa-
men Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die einschlägigen
Resolutionen des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutio-
nen 242 (1967) vom 22. November 1967, 465 (1980) vom
1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970, 

in Bekräftigung der Anwendbarkeit des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen
in Kriegszeiten440 auf das besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Isra-
el besetzte arabische Gebiete, 

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf den Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte441 und

439 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Auss-
chuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Boli-
vien (Plurinationaler Staat), Brunei Darussalam, Dschibuti, Ecuador,
Gabun, Guinea-Bissau, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar,
Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien,
Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal,
Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und Palästina.

440 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21;
öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
441 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses 

406

den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte441 und bekräftigend, dass diese Menschen-
rechtsübereinkünfte in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie im besetzten syri-
schen Golan geachtet werden müssen, 

sowie unter Hinweis auf das Gutachten des Interna-
tionalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfol-
gen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet442 und ferner unter Hinweis auf ihre Resolutio-
nen ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. De-
zember 2006, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungs-
macht Israel, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die von
der Besatzungsmacht Israel angerichtete großflächige Zerstö-
rung von Ackerland und Obstplantagen in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich des Entwurzelns einer
großen Zahl fruchttragender Bäume und der Zerstörung von
landwirtschaftlichen Betrieben und Gewächshäusern, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der Be-
satzungsmacht Israel verursachten umfangreichen Zerstörun-
gen lebenswichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserlei-
tungen und Abwassersystemen, in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet, insbesondere in letzter Zeit im Gazastreifen,
wodurch es unter anderem zu Umweltverschmutzung kommt
und die Wasserversorgung und die sonstigen natürlichen Res-
sourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt werden, 

in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von dem Bericht
2009 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über die
ernste Umweltsituation im Gazastreifen443 und betonend, dass
Folgemaßnahmen zu den in dem Bericht enthaltenen Emp-
fehlungen ergriffen werden müssen, 

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der is-
raelischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen
arabischen natürlichen Ressourcen, insbesondere als Ergeb-
nis der Beschlagnahme von Land und der zwangsweisen Ab-
zweigung von Wasservorkommen, und der katastrophalen so-
zioökonomischen Folgen, die dies nach sich zieht, 

sowie im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen
auf die palästinensischen natürlichen Ressourcen, die sich aus
dem rechtswidrigen Bau der Mauer in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, durch die Besatzungsmacht Israel ergeben, sowie

ihrer gravierenden Folgen auch für die wirtschaftlichen und
sozialen Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes, 

erneut erklärend, dass die Verhandlungen im Rahmen
des Nahost-Friedensprozesses auf der Grundlage der Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 242 (1967), 338 (1973) vom
22. Oktober 1973, 425 (1978) vom 19. März 1978 und 1397
(2002) vom 12. März 2002, des Grundsatzes „Land gegen
Frieden“, der Arabischen Friedensinitiative444 und des ergeb-
nisorientierten Fahrplans des Quartetts für eine dauerhafte
Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-palästi-
nensischen Konflikts445, den sich der Sicherheitsrat in seiner
Resolution 1515 (2003) vom 19. November 2003 zu eigen
machte und den der Rat in seiner Resolution 1850 (2008) vom
16. Dezember 2008 unterstützte, wiederaufgenommen und
rascher vorangebracht werden müssen, um bei allen Teilver-
handlungen eine endgültige Regelung zu erzielen,

in Anbetracht des israelischen Rückzugs aus dem Gaza-
streifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands, feststel-
lend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen Siedlungen
im Rahmen des Fahrplans ist, und in diesem Zusammenhang
betonend, dass Israel nach dem Fahrplan zum Einfrieren der
Siedlungstätigkeit, einschließlich des sogenannten „natürli-
chen Wachstums“, und zum Abbau aller seit März 2001 er-
richteten Siedlungsaußenposten verpflichtet ist,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Einheit, den Zu-
sammenhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten
palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
achten und zu wahren, 

daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, nament-
lich alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung
und der Zerstörung, eingestellt werden müssen, 

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs zur Übermittlung des von der Wirtschafts- und Sozial-
kommission für Westasien erstellten Berichts über die
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der israelischen
Besetzung auf die Lebensbedingungen des palästinensischen
Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, sowie der arabischen Bevölke-
rung des besetzten syrischen Golan446, 

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser; 

2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel damit
aufhört, die natürlichen Ressourcen in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und dem
besetzten syrischen Golan auszubeuten, zu schädigen, ihren
Verlust oder ihre Erschöpfung zu verursachen und sie zu ge-
fährden; 

442 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
443 Environmental Assessment of the Gaza Strip following the Escalation
of Hostilities in December 2008–January 2009 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.09.III.D.30).

444 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
445 S/2003/529, Anlage.
446 A/65/72-E/2010/13.



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

407

3. erkennt das Recht des palästinensischen Volkes
an, im Falle der Ausbeutung, der Schädigung, des Verlusts,
der Erschöpfung oder der Gefährdung seiner natürlichen Res-
sourcen durch von der Besatzungsmacht Israel ergriffene
rechtswidrige Maßnahmen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, Wiedergutma-
chung zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass
diese Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffen-
den Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der
israelischen Seite behandelt wird; 

4. betont, dass die Mauer und die Siedlungen, die
derzeit von Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, erbaut
werden, gegen das Völkerrecht verstoßen und das palästinen-
sische Volk auf schwerwiegende Weise seiner natürlichen
Ressourcen berauben, und fordert in diesem Zusammenhang
die uneingeschränkte Befolgung der in dem Gutachten des In-
ternationalen Gerichtshofs vom 9 Juli 2004442 und in den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, namentlich
Resolution ES-10/15 der Generalversammlung, bestätigten
rechtlichen Verpflichtungen;

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im
Hinblick auf die Änderung des Erscheinungsbilds und des
Status des besetzten palästinensischen Gebiets, einschließlich
Ost-Jerusalems, genauestens an ihre Verpflichtungen auf-
grund des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völ-
kerrechts, zu halten; 

6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf,
alle die Umwelt schädigenden Handlungen, einschließlich
der Ablagerung jeder Art von Müll in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem
besetzten syrischen Golan einzustellen, durch die deren natür-
liche Ressourcen, namentlich die Wasser- und Bodenressour-
cen, aufs Schwerste bedroht werden und von denen eine Ge-
fahr für die Umwelt, die Hygiene und die Gesundheit der Zi-
vilbevölkerung ausgeht; 

7. fordert Israel ferner auf, seine Zerstörung lebens-
wichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen und
Abwassersystemen, wodurch unter anderem die natürlichen
Ressourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt wer-
den, einzustellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten, so auch
in Bezug auf die kumulative Wirkung der Ausbeutung, Schä-
digung und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen in dem
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jeru-
salems, und in dem besetzten syrischen Golan durch Israel,
und beschließt, den Punkt „Ständige Souveränität des palästi-
nensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und der arabischen Be-
völkerung des besetzten syrischen Golan über ihre natürli-
chen Ressourcen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 




